Satzung des eingetragenen Vereins

FFC1066 DAS CONTINGENT


Präambel

Der eingetragene Verein „FFC1066 DAS CONTINGENT“ beschäftigt sich mit der Darstellung der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts, insbesondere dem Jahr 1066, auf möglichst hohem, historisch korrektem Niveau. Die Darstellung dieser Zeitstellung begrenzt sich auf Mitteleuropa, speziell das fränkische, flämische, normannische sowie salische Einflussgebiet. Alle Mitglieder orientieren sich so nah wie möglich an archäologischen Funden und deren Erkenntnissen sowie ikonografischen Darstellungen und Beschreibungen geeigneter Primärquellen.

§ 1 Name und Sitz

1. Der Verein führt den Namen „FFC1066 DAS CONTINGENT“. Der Verein ist ein eingetragener Verein und im Vereinsregister eingetragen.

2. Der Sitz des Vereins ist, 82362 Weilheim in Oberbayern.

§ 2 Zweck

1. Der Zweck des Vereins ist die nationale und internationale
· Förderung von Kunst und Kultur
· Förderung der Volksbildung
· sowie die Darstellung der fränkischen, flämischen, normannischen und salischen Kultur des 	11. Jahrhundert.

2. Der Zweck wird verwirklicht insbesondere durch
· die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, insbesondere im Bereich Reenactment und Living History, auf musealem Niveau.
· die Teilnahme an solchen Veranstaltungen.
· die Durchführung von mittelalterlich geprägten Projekten und Vorführungen an Schulen und Kindertagesstätten, Freilichtmuseen und Museen.
· die Teilnahme an solchen Projekten und Vorführungen.
· die Beschaffung und Pflege geeigneter Ausrüstungsgegenstände zum Erhalt und der Erweiterung des hohen authentischen Niveaus der Darstellung.
· Mitwirkung bei Tätigkeiten zur Renovierung bzw. Instandhaltung von Baudenkmählern.

3. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

4. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

5. Der Verein distanziert sich von jeglichen extremen Anschauungen und ist ohne Einschränkung zu religiöser, politischer und weltanschaulicher Neutralität verpflichtet.

6. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.

7. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

8. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.



§ 3 Mitgliedschaft

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person über 14 Jahre und jede juristische Person werden.

2. Über die Aufnahme entscheidet nach schriftlichem Antrag der Vorstand in Verbindung mit den Mitgliedervertretern. Zusätzlich muss sich der Antragsteller im Forum anmelden. Bei Minderjährigen ist der Aufnahmeantrag durch die gesetzlichen Vertreter zu stellen. Der Vorstand hat ein Vetorecht zur Aufnahme neuer Mitglieder.

3. Ein Rechtsanspruch auf Mitgliedschaft besteht nicht.

4. Ein Haftungsausschluss für Veranstaltungen ist mit dem Antrag auf Mitgliedschaft zu unterschreiben und einzureichen.

5. Jedes Mitglied muss für die Dauer der Mitgliedschaft über eine gültige Haftpflichtversicherung verfügen bzw. haftpflichtversichert sein.

6. Der Austritt aus dem Verein ist jederzeit durch eine formlose Kündigung in Textform, jeweils drei Monate zum Quartalsende, zulässig. Ein Teilnahmerecht an Veranstaltungen während der Kündigungsfrist besteht nicht.

7. Ein Mitglied kann fristlos aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn sein Verhalten in grober Weise gegen die Interessen oder Zweck des Vereins verstößt. Über den Ausschluss entscheiden der Vorstand, der Schatzmeister und die Mitgliedervertreter. Das Mitglied kann ausgeschlossen werden, wenn eine einfache Mehrheit vorliegt.

8. Das ausgetretene oder ausgeschlossene Mitglied hat keinen Anspruch gegenüber dem Vereinsvermögen.

9. Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod des Mitglieds.

10. Verstorbene können als Ehrenmitglied geführt werden.

11. Die Mitglieder haben Mitgliedsbeiträge in Form von Mithilfe bei gemeinsamen Lagern sowie einen monetären Jahresbeitrag zu leisten. Die Höhe und Fälligkeit der Mitgliedsbeiträge werden jährlich durch die Mitgliederversammlung festgesetzt.

12. Die Höhe der Mitgliedsbeiträge kann zwischen natürlicher und juristischer Person abweichen. Die Mitgliedsbeiträge werden in der Finanzordnung geregelt.

13. Der Jahresmitgliedsbeitrag wird fällig ab Beginn der Mitgliedschaft und ist unverzüglich zu leisten.

14. Die Mitgliedsbeiträge werden bei Austritt nicht, auch nicht anteilmäßig für ein laufendes Jahr, rückerstattet.

15. Reguläre Mitglieder erhalten das volle Wahlrecht nach einem Jahr aktiver Mitgliedschaft.

16. Die Mitglieder und die Vorsitzenden sind von der Haftung für den Verein mit ihrem Privatvermögen ausdrücklich ausgeschlossen.

17. Für etwaige finanzielle Schäden durch Nichteinhaltung von zugesagten Verbindlichkeiten (Teilnahme an Veranstaltung) bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz, können die verursachenden Mitglieder für den entstandenen Schaden haftend gemacht werden.

18. Die bevorzugte Kommunikation ist das Forum (Internet). Es gilt grundsätzlich die Pflicht zur Selbstinformation! Jedes Mitglied muss sich via Forum und Homepage oder Nachfrage eigenständig über den aktuellen Stand, Planung und Entwicklung des Vereins informieren.

19. Der Verein ist in regionale Gruppen unterteilt, die durch die Mitgliederversammlung festgelegt werden.

20. Jedes Mitglied ist einer dieser Gruppen entweder durch Wohnort oder durch eigene Wahl zugeteilt.

21. Kinder von Mitgliedern, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder sich noch in Ausbildung befinden, können auf Antrag Mitglieder im Sinne einer kostenlosen, nicht verpflichtenden, nicht regulären Mitgliedschaft ohne Wahlberechtigung werden. Die Kinder müssen dem Vorstand namentlich gemeldet und auf der Mitgliederliste vermerkt sein.

22. Die Aufsichtspflicht für Minderjährige obliegt den Eltern, den Erziehungsberechtigten oder den Aufsichtsberechtigten.

23. Die Mitglieder wählen in den regionalen Gruppen alle zwei Jahre einen stimmberechtigten Mitgliedervertreter (Cadre) und dessen Stellvertreter für die Mitgliederversammlung. Dies ist auch per Abstimmung im Internet und Forum möglich.

24. Die Mitglieder können darüber hinaus die Lieutenants bzw. Maitres ihres Einsatzbereiches (Infanterie, Fernwaffen, Reiterei, Tross, Küche) als nicht stimmberechtigte Berater der Mitgliederversammlung entsenden, so diese nicht Mitgliedervertreter nach §3, Abs.23 sind.

25. Der Vorstand kann Mitglieder als nicht stimmberechtigte Berater der Mitgliederversammlung berufen und laden.

26. Die Mitglieder sind verpflichtet, die aktuellen Kleidungs-, Ausrüstungs-, Lagervorschriften und den Comment einzuhalten. Diese werden durch die Mitgliederversammlung festgelegt.

27. Die Mitglieder des Vereins stellen bei Teilnahme von Veranstaltungen der Gruppe Ausrüstungsgegenstände, wie z.B. Feuerstellen, Pfannen, Töpfe, etc. unentgeltlich zur Verfügung.

28. Änderungen bei Namen, Wohnort, Telefonnummern oder E-Mail sind dem Verein umgehend mitzuteilen.

29. Eine Datenschutzklausel ist gesondert dokumentiert.

§ 4 Organe des Vereins

1. Die Organe des Vereins sind der erste und zweite Vorsitzende, der Schatzmeister und die Mitgliedervertreter (Cadre).

2. Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus dem ersten Vorsitzenden und dem zweiten Vorsitzenden. Jeder von ihnen vertritt den Verein einzeln.

3. Der erweiterte Vorstand des Vereins setzt sich zusammen nach §26 BGB, bestehend aus dem ersten Vorsitzenden und dem zweiten Vorsitzenden und dem Schatzmeister.

4. Die Mitgliederversammlung besteht aus dem erweiterten Vorstand und dem stimmberechtigten Cadre.

5. Entsprechend der Anzahl der Regionalgruppen wird je ein Mitgliedervertreter durch diese gewählt. Zusätzlich wird je Regionalgruppe ein Ersatzvertreter gewählt. Diese werden von den Mitgliedern auf die Dauer von zwei Jahren gewählt; eine Wiederwahl ist unbegrenzt möglich.

6. Die Vorstände und der Schatzmeister werden durch die Mitgliederversammlung gewählt. Um eine möglichst lange Kontinuität des Vereins zu ermöglichen, werden diese alle 3 Jahre gewählt; eine Wiederwahl ist unbegrenzt möglich.

7. Damit der Verein jederzeit handlungsfähig ist, bleibt der Vorstand über seine Amtszeit hinaus im Amt bis ein neues Mitglied gewählt oder die Wiederwahl bestätigt wird.

8. Der Vorstand koordiniert die Vereinsaktivitäten und benennt Vertretungsbevollmächtigte für Veranstaltungen.

9. Es entstehen keine Ansprüche aus nicht erbrachten Veranstaltungsaktivitäten gegen den Vorstand und die Mitgliederversammlung sowie die Vertretungsbevollmächtigten.

10. Vorstandsbesprechungen, Beratungen und Beschlüsse können auch per Internet oder Telefon durchgeführt werden. Beschlüsse werden für die Mitglieder veröffentlicht.

11. Jegliche Haftungsansprüche, auch gegen den Vorstand, sind auf das Vereinsvermögen beschränkt.

12. Die Vorstände haben ein Vetorecht zu allen Abstimmungen über Grundsatzfragen des eingetragenen Vereins. Im Falle eines Vetos muss die Grundsatzfrage durch die Mitgliederversammlung erneut diskutiert und abgestimmt werden. Ein Veto kann nur gegen die erste Abstimmung eingelegt werden.

§ 5 Mitgliederversammlung

1. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt. Teilnehmer der Mitgliederversammlung sind das Cadre bzw. deren Stellvertreter, sowie der Vorstand und der Schatzmeister.

2. Außerdem muss eine Mitgliederversammlung einberufen werden, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder, wenn mindestens 1/10 der Mitglieder die Einberufung schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt.

3. Jede Mitgliederversammlung (ordentliche und außerordentliche) ist vom Vorstand in Textform unter Einhaltung einer Einladungsfrist von vier Wochen und unter Angabe der Tagesordnung einzuberufen.

4. Versammlungsleiter ist der erste Vorsitzende und im Falle seiner Verhinderung der zweite Vorsitzende. Zu jeder Mitgliederversammlung wird ein Schriftführer bestimmt.

5. Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Vorsitzender und über 70 % der Mitgliedervertreter anwesend sind.

6. Eine außerordentlich einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Vorsitzenden und über 70 % der Mitgliedervertreter anwesend sind.

7. Sollte ein Vorsitzender aus gesundheitlichen Gründen, oder durch Todesfall, nicht in der Lage sein an einer außerordentlichen Mitgliederversammlung teilzunehmen, tritt die Regel der ordentlichen Mitgliederversammlung in Kraft.

8. Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst.

9. Für Beschlüsse zur Änderung der Satzung ist eine Mehrheit von 2/3 der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich.

10. Für Beschlüsse zur Änderung des Vereinszweckes ist eine Mehrheit von 3/4 der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich; die Abstimmung der nicht erschienenen oder vertretenen Stimmberechtigten muss schriftlich erfolgen.

11. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterschreiben ist. Dieses ist auch digital möglich.

12. Das Protokoll ist anschließend den Mitgliedern zugänglich zu machen.

13. Eine Mitgliederversammlung kann auch mittels Telefon- oder IP-Konferenz durchgeführt werden. 
Auf Antrag wird dem Mitglied, das per IP/Telefon teilnehmen will eine persönliche Identifikationsnummer mitgeteilt, mit der das Mitglied sich nach der Einwahl ausweisen kann.
Die Teilnahme per IP oder Telefon wird im Anwesenheitsprotokoll gesondert festgehalten.


14. Aufgaben der Mitgliederversammlung sind die Wahl und Abwahl des Vorstands und Schatzmeisters sowie deren Entlastung nach Kassenprüfung und die Festlegung der Mitgliedsbeiträge sowie eventueller Sonderbelastungen. Ebenso werden die Pläne des Folgejahres besprochen und eine Grobbudgetierung auf Grundlage der vorliegenden Planungen durchgeführt.



§ 6 Finanzen und Beiträge

1. Die Finanzplanung des Vereins und Höhe der Beiträge regelt die Finanzordnung.



§ 7 Auflösung, Anfall des Vereinsvermögens

1. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vereinsvermögen an den gemeinnützigen Verein Via Carolina e.V., Geschichtspark Bärnau, Naaber Str. 5b, 95671 Bärnau, der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.

2. Falls der oben genannte Verein oder dessen Gemeinnützigkeit nicht mehr besteht, ist die Satzung zu ändern und ein neuer Begünstigter zu nennen.

3. Für den Beschluss zur Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von 3/4 der abgegebenen gültigen Stimmen einer ordentlichen oder außerordentlichen Mitgliederversammlung erforderlich.



Satzung beschlossen in der Gründersitzung vom 02.11.2019 undt in der wieder aufgenommenen Gründerversammlung vom 26.03.2020. nochmals geändert.,

82362 Weilheim in Oberbayern, 26.03.2020
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